	Seite 12

	Berufliche Eingliederung

Vds – Landesverband Berlin
	Dr. Schwenzer



Dr. Dirk Schwenzer

Berufliche Eingliederung von Lernbehinderten – Handreichung für Lehrer, Eltern und Betreuer

Einführung

Dieser Beitrag informiert über die verschiedensten Problemkreise, die sich im Zusammenhang mit der beruflichen Eingliederung von Lernbehinderten nach Absolvieren der Schulpflicht ergeben können. Eltern, Lehrer und Betreuer von lernbehinderten Kindern äußern häufig schon am Ende der Grundschulzeit Interesse, über die diesbezüglichen Möglichkeiten und Tendenzen mehr zu erfahren. Meine Absicht ist es, mit meinen Ausführungen die Orientierung - bei der Vielfalt erforderlicher Schritte und existierender Maßnahmen - zu erleichtern.

Die Eingliederung von Schulabgängern in die Berufsausbildung wurde in den vergangenen Jahrzehnten federführend durch die Berufsberatung der Arbeitsämter geleistet. Dies betraf auch - und betrifft zum Teil heute noch - die Kundengruppe der Rehabilitanden und Schwerbehinderten. Seit einiger Zeit ist die Bundesanstalt für Arbeit dabei sich neu zu strukturieren, um insgesamt kundenfreundlicher und effizienter in Erscheinung zu treten. Mit der Umsetzung des „Arbeitsamt 2000“ wurden Teams entsprechend den unterschiedlichen Arbeits- bzw. Kundenbereichen ins Leben gerufen. Für die Kundengruppe der Rehabilitanden und Schwerbehinderten wurden Reha-Teams gebildet. Diese sind sowohl für den Jugendlichen- (Ersteingliederung) als auch für den Erwachsenenbereich (Wiedereingliederung) zuständig. 

Schüler haben in der Regel den ersten Kontakt mit dem Berufs- oder Reha-Berater in der 9. Klasse im Rahmen der Berufsorientierung (eine spezielle Form des Unterrichts im Fach Arbeitslehre). Im gleichen Jahr schließt sich meistens auch die berufliche Erstberatung an, die bereits darauf abzielt, einen Eingliederungsplan zu erstellen.

Feststellung der Behinderung und des Förderbedarfs

Um einen ganz persönlichen beruflichen Eingliederungsplan erstellen zu können, ist der individuelle Förderungsbedarf festzustellen. Dabei kommt der förderrechtlichen Wertung des Hilfebedarfs ein besonderer Stellenwert zu. Wer nach den Sozialgesetzbüchern III und IX als „behindert“ gilt, kann besondere Rechtsansprüche bezüglich der beruflichen Förderung geltend machen. 

Zunächst soll deshalb der Frage nachgegangen werden, wer aus förderrechtlicher Sicht dem Personenkreis der Behinderten zugerechnet werden kann. Im § 19 des SGB III heißt es dazu:

· „(1) Behinderte sind körperlich, geistig oder seelisch beeinträchtigte Personen, deren Aussichten, beruflich eingegliedert zu werden oder zu bleiben, wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend wesentlich gemindert sind und die deshalb Hilfen zur beruflichen Eingliederung benötigen.

· (2) Den Behinderten stehen diejenigen Personen gleich, denen eine Behinderung mit den in Absatz 1 genannten Folgen droht.“

Die Feststellung der Behinderung (auch der Lernbehinderung) trifft der Berater für Rehabilitanden und Schwerbehinderte - kurz Reha-Berater - des zuständigen Wohnortarbeitsamtes in erster Linie auf Basis eines psychologischen und/oder ärztlichen Gutachtens. Dementsprechend werden Schüler, die voraussichtlich auch für die Zeit der beruflichen Ausbildung umfassende (sonderpädagogische und/oder sozialpädagogische) Hilfen benötigen, vom Reha-Berater beim Psychologischen Dienst des Arbeitsamtes für einen Eignungstest angemeldet, denn allein der Besuch einer Sonderschule ist nicht ausreichend, um auf  eine Behinderung gemäß SGB IX bzw. SGB III zu schließen. Weil die Feststellung einer „Behinderung“ weitreichende förderrechtliche Auswirkungen nach sich zieht, halte ich es für besonders wichtig, dass Eltern, Lehrer und  - soweit gegeben - auch Betreuer umfassend in diesen Prozess eingebunden werden, damit der individuelle Förderbedarf eines jeden Schulabsolventen vom Berater im Arbeitsamt möglichst zweifelsfrei festgestellt werden kann. Dies gilt um so mehr, wenn Verhaltens- oder Teilleistungsstörungen vorliegen, die eine Behinderung nicht ohne weiteres offenbaren.

Formen geeigneter Berufsvorbereitung

Wenn man die existierenden Formen der Berufsvorbereitung nach Beendigung der allgemeinen Schulpflicht in Berlin betrachtet, darf nicht außer acht gelassen werden, dass sowohl Schulverwaltungen, Jugendämter als auch Arbeitsämter ihre eigenen Formen entwickelt haben und bezüglich der Eingliederung in diese Maßnahmen eigenverantwortlich entscheiden. 

So verwundert es auch kaum, dass aus dem Blickwinkel von Eltern, Lehrer und Betreuer eine schier unübersichtliche Vielfalt von beruflichen Vorbereitungsmaßnahmen existieren.

Maßnahmen der Schulverwaltung

Das gegenwärtige Berliner Schulgesetz sieht für lernbehinderte Schüler ein spezielles 10. Schuljahr vor, welches (von Modellversuchen BO10 und BESO10 abgesehen) als Berufsvorbereitung an Oberstufenzentren oder der Loschmidt Oberschule, einer Berufsschule mit spezieller sonderpädagogischer Aufgabenstellung, in Form von BB10 oder BV10 durchgeführt wird. Die Berufsvorbereitung ist dabei auf ein oder zwei Berufsfelder ausgerichtet. Die erfolgreiche Teilnahme an BO10 und BB10 ermöglicht darüber hinaus den Hauptschulabschluss zu erreichen. BESO10 und BV10 ist den Schülern vorbehalten, die nur ein Abgangszeugnis Klasse 9 der Sonderschule erhalten haben und einer besonders umfassenden Förderung bedürfen.

Als 11. Schuljahr bietet die Berliner Schulverwaltung lernbehinderten Schülern im wesentlichen VZ11 (Fortsetzung von BV10 oder BB10), MDQMI (modulare Qualifizierungsmaßnahme) und BESO11 (Fortsetzung von BESO10 und wird an speziellen Sonderschulen im Verbund mit der Wirtschaft angeboten) an. All diese Maßnahmen haben zum Ziel, zur Verbesserung der beruflichen Eingliederungschancen beizutragen. Unter Umständen ist es möglich, den einfachen oder sogar den erweiterten Hauptschulabschluss auf diesem Weg nachzuholen.

Maßnahmen der Jugendämter

Jugendliche die von den Jugendämtern betreut werden, haben möglicherweise Anspruch auf eine Berufsvorbereitung (und ggf. auch Berufsausbildung) in Form einer KJHG Maßnahme. Diese Maßnahmen - basierend auf dem Kinder- und Jugendhilfegesetz - sind in der Regel so strukturiert, dass ein halbes Jahr Berufsvorbereitung einer Ausbildung (z. B. zum Maler-Lackierer, Gärtner, Tischler, Fachkraft im Gastgewerbe) direkt vorgeschaltet wird. Die Teilnehmer dieser Maßnahmen zeichnen sich meistens, neben notwendigen Stütz- und Förderunterricht, durch einen hohen Bedarf an sozialpädagogischer Betreuung aus.

Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit

Das Angebot der Arbeitsämter für lernbehinderte Schüler in Vorbereitung auf eine Berufsausbildung umfasst in der Regel

· spezielle BBE-Lehrgänge (Lehrgänge zur Verbesserung der beruflichen Bildungs- und Eingliederungschancen) und

· Förderlehrgänge. 

BBE-Lehrgänge sind in der Regel für Jugendliche gedacht, die eine umfassende sonderpädagogische Förderung nicht (bzw. nicht mehr) benötigen und nach erfolgreicher Teilnahme in der Lage sein sollten, eine Vollausbildung in einem Betrieb, einer Schule oder außerbetrieblichen Einrichtung absolvieren zu können.

Förderlehrgänge werden von „Berufsbildungswerken“ oder sogenannten „Sonstigen Reha-Einrichtungen“ angeboten. Voraussetzung für die Aufnahme in einen Förderlehrgang ist die Anerkennung einer Behinderung nach § 19 SGB III (s. Abschnitt Feststellung der Behinderung und des Förderbedarfs). Förderlehrgänge zeichnen sich dadurch aus, dass das Lernen und Arbeiten in kleinen Gruppen organisiert wird und neben sozialpädagogischer Betreuung (dies ist beim BBE-Lehrgang auch der Fall) außerdem psychologische und zum Teil auch ärztliche Betreuung zur Verfügung stehen. 

In Berlin existieren unterschiedliche Formen von Förderlehrgängen (F1 und F2).  In F1-Lehrgänge werden die Jugendlichen aufgenommen, die noch nicht über die notwendigen Voraussetzungen für eine Berufsausbildung verfügen, es aber mit Hilfe einer speziellen einjährigen Berufsvorbereitung schaffen sollten, die Ausbildungsreife zu erreichen. 

Förderlehrgänge vom Typ F2 sind für Jugendliche vorgesehen, die aus behinderungsbedingten Gründen voraussichtlich auch nach einer Berufsvorbereitung nicht für eine Berufsausbildung infrage kommen. Sie erhalten im Rahmen des F2 Lehrgangs Gelegenheit, sich auf die berufspraktischen und sozialen Anforderungen des Arbeitsmarkts vorzubereiten. Die Dauer dieser Lehrgänge kann sich bis auf  2 Jahre erstrecken. 

Sowohl BBE als auch F-Lehrgänge geben den Teilnehmern die Möglichkeit, eine Phase der Berufsfindung zu durchlaufen. Gerade für Schulabgänger ist dies häufig besonders wichtig, um sich zunächst einmal beruflich orientieren und ausprobieren zu können. Das hilft ggf. auch „falsche“ Vorstellungen vom Wunschberuf (rechtzeitig) zu revidieren und auf eine berufliche Alternative zu setzen. 

Formen möglicher Berufsausübung

Aushängeschild für die Bundesrepublik Deutschland ist seit vielen Jahren das „System der dualen Berufsausbildung“ bzw. das Prinzip: praktische Ausbildung im Betrieb, theoretische Unterweisung in der Berufsschule.

Lernbehinderte erhalten allerdings selten die Chance einer solchen Ausbildungsform. Gründe dafür sind mehrere zu nennen:

1. Die Bereitschaft Lernbehinderte auszubilden hält sich in Grenzen.

2. Lernbehinderte haben meistens unüberwindbare Schwierigkeiten einer „normalen“ Berufsschulunterweisung zu folgen (selbst wenn ausbildungsbegleitende Hilfen zusätzlich angeboten werden).

3. Theoriereduzierte Berufsausbildungen gemäß § 48 Berufsbildungsgesetz dürfen in Berlin bisher nicht von Betrieben durchgeführt werden. 

Schulische Ausbildungsgänge sind aufgrund ungünstiger Rahmenbedingungen ebenfalls nur sehr selten für Lernbehinderte geeignet.

Weil dies so ist, wird Lernbehinderten fast ausnahmslos entweder eine Berufsausbildung in einer vom Arbeitsamt finanzierten außerbetrieblichen Einrichtung oder bei sehr umfangreichen Hilfebedarf eine Berufsausbildung in einer Reha-Einrichtung angeboten. Beiden Formen ist gemeinsam, dass die beauftragten Bildungseinrichtungen die berufspraktische Ausbildung, Stütz- und Förderunterricht sowie sozialpädagogische Betreuung der Jugendlichen vornehmen. Die theoretische Unterweisung erfolgt analog zur betrieblichen Ausbildung in der Berufsschule.

Die Kandidaten, die für eine Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung vorgesehen sind, müssen in der Lage sein

· eine Vollausbildung  (nach einer mindestens sechsmonatigen Berufsvorbereitung) sowie 

· eine „normale“ Berufsschulunterweisung (Klassenfrequenz selten unter 24 Schüler und die Teilnehmer verfügen häufig über ganz unterschiedliches Bildungsniveau)

absolvieren zu können.

Die Eingliederung in eine Reha-Einrichtung kommt immer dann infrage, wenn für den Zeitraum der Berufsausbildung

· eine Sonderschulunterweisung und/oder

· eine theoriereduzierte Ausbildung und/oder

· eine zusätzliche Betreuung durch den Psychologischen und/oder Ärztlichen Dienst und/oder

· eine Internatsunterbringung aus behinderungsbedingten Gründen

notwendig ist, damit das jeweilige Ausbildungsziel erreicht werden kann.

Ausschlaggebend für die Wahl eines Berufsbildungswerkes oder einer „Sonstigen Reha-Einrichtung“ ist in jedem Fall der konkret vom Berufs- bzw. Reha-Berater festgestellte individuelle Förderbedarf.

Fazit

Abgänger aus Sonderschulen für Lernbehinderte und auch Integrationsschüler mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“, weisen zwar nicht durchgängig, aber immerhin noch zahlreich, auch nach 10 oder 11 Schuljahren Lerneinschränkungen auf, die eine umfassende Hilfestellung bei der beruflichen Eingliederung  erforderlich machen. Eltern, Lehrer und Betreuer sollten die Jugendlichen bei Ihren Kontakten mit dem Arbeitsamt unterstützen, damit der individuelle Förderbedarf möglichst zügig und zweifelsfrei durch den zuständigen Berater festgestellt werden kann.

Eine Berufsvorbereitung ist für lernbehinderte Schüler nur selten entbehrlich um den Erfolg einer Berufsausbildung zu sichern. 

Meine Erfahrung bei der beruflichen Eingliederung besagen des weiteren, dass einige Lernbehinderte - selbst unter Gewährleistung umfänglicher Hilfen - nicht in der Lage sind, eine Berufsausbildung als Vollausbildung entsprechend § 25 Berufsbildungsgesetz zu absolvieren. Diesen lernbehinderten Jugendlichen bietet eine theoriereduzierte Berufsausbildung oder die Teilnahme an einem F2-Lehrgang eine geeignete Chance zur beruflichen Eingliederung.

(Der Autor dieses Beitrags ist als Berater für Rehabilitanden und Schwerbehinderte im Arbeitsamt Berlin Süd tätig.)
